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12  Die Treuhandanstalt als Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
Die 1989 noch von der letzten DDR-Regierung gegründete Treuhandanstalt (THA), der das gesamte Volksvermögen der DDR zur treuhänderischen Verwaltung übertragen wurde, wurde schon kurz danach durch die Ablösung ihres ersten Chefs Golke durch den vormaligen Politiker und Bankmanager Carsten Rohwedder dem bundesrepublikanischen Einfluß unterstellt. 

Nach dem plötzlichen und unerwarteten Ableben - verursacht durch einige Pistolenkugeln - ihres zweiten Vorsitzenden gelangte die vorherige Wirtschaftsministerin des Landes Niedersachsen, eine Frau Birgit Breuel, auf den Chefsessel der THA. Unter ihrer Leitung konnte die Vernichtung des der THA überstellten Volkseigentums nicht nur ihren absoluten Höhepunkt erreichen, sondern auch erfolgreich abgeschlossen werden. 

Da es zur Abwicklung des DDR-Vermögens durch die THA offensichtlich erforderlich war, verbreitet Methoden anzuwenden, die auch für die Anstaltsleiterin Breuel so bedenklich waren, daß sie selbst strafrechtliche Konsequenzen nicht ausschließen konnte, wandte sie sich fragend und auch rückversichernd an den damaligen Finanzminister Theo Waigel.

Und der „konservative“ CSU-Politiker Theo Waigel klärte daraufhin die THA-Chefin darüber auf, wie die Leistungen ihrer Anstalt innerhalb des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats zu bewerten seien, und wie politische Interessen und rechtsstaatliche Gesetze zueinander stehen. Frau Breuel erhielt am 14.12.1992 ihren Freibrief, der jedwede Machenschaft der THA von allen gesetzlichen Restriktionen befreite, womit auch das Gesamtbild des Rechts, im aktuellen „Rechtsstaat“ nur noch ein untergeordnetes politisches Täuschungsinstrument, exakt formuliert war. 

Gesetzwidrige Machenschaften und selbst Verbrechen, begangen im Namen des Staates und seiner Organisationen und Behörden, unterliegen nicht den formal gültigen Gesetzen, d.h., der bundesrepublikanische Staat steht jenseits aller Gesetze und ist ausschließlich an politische Interessen und Weisungen gebunden! Damit sind die zentralen Grundwerte eines jeden Rechtsstaates und einer jeden Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland nicht gültig. Die Titulierung der Bundesrepublik Deutschland als „freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat“ ist letztlich nicht anderes als eine reine Propagandafloskel der herrschenden Polit- und Parteienkaste und ihrer Medien. 
Aber lesen Sie selbst. Dr. Theo Waigel, ein sog. konservativer Christ-Demokrat, klärt, in seiner Funktion als Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, die Chefin der seinem Ministerium unterstellten Treuhandanstalt wie folgt auf:
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Prédsidentin der
Treuhandanstcalt

Frau Birgit Breuel
Leipziger Strafle 5 - ]

N-1080 BRerlin

Sehr geehrte Frau Breueu.,

im Rinblick auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen
Mitarbeiter und Organmitglieder der Treuhandanstalt wegen des
Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit dem Verkauf von
Unternehmen haben Sie mich um Stellungnahme gebeten.

Bel der Frage, ob sich im Einzelfall der Verdacht der Untreue
begriinden l&Bt, sind auch die wzrtschaftspol;t;schen Ziele des
Treuhandgesetzes zu berilicksichtigen.

Die Treuhandanstalt hat durch das Treuhandgesetz vom 17. Juni
1990, das gem#B Art. 25 Einigungsvertrag mit MafBgaben in das
bundesdeutsche Recht Ubergeleitet wurde, einen umfassenden
Privatisierungs~ und Umstrukturierungsauftrag fir das volkseigene
Vermdgen erhalten., Nach Art. 25 Abs. 1 Einigungsvertrag ist die
Treuhandanstalt auch kiinftig damit beauftragt, gemdB den
Bestimmungen des Treuhandgesetzes die fritheren volkseigenen.
Betriebe wettbewerblich zu strukturieren und zu privatisieren.

Nach § 2 Abs. 6 Treuhandgesetz hat die Treuhandanstalt die Struk-
turanpassung der Wirtschaft an die ErfqQY¥dernisse des, Marktes zu
férdern, indem sie insbesondere auf die Entwicklung sanierungs-
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[image: image2.png]fahiger Betriebe zu wettbewerbsfihigen Unternehmen und deren pri-
vatisierung Einflufl nimmt. Sie wirkt darauf hin, daB sich durch
zweckmédflige Entflechtung von Unternehmensstrukturen marktfahige
Unternehmen herausbilden und eine effiziente Wirtschaftsstruktur
entsteht. Schliefllich kommt der Umstrukturierungsauftrag auch in
§ 5 Abs. 1 Treuhandgesetz, im vierten Anstrich der Praambel des
Treuhandgesetzes (der im ibrigen wegen der Fehleinschétzung des
Wertes des volkseigenen Verm&gens obsolet ist) und in §§ 2, 4
Abs. 2 der Satzung zum Ausdruck.

Die Treuhandanstalt hat keinen eigenstdndigen strukturpolitischen
Auftrag; dies ist in erster Linie Sache der betroffenen Linder.
Die Treuhandanstalt kann jedoch bei ihren Entscheidungen neben
betriebswirtschaftlichen auch gesamthrtschaftllche Belange
beriicksichtigen.

Der weite Gestaltungsspielraum im Rahmen des gesetzlichen Auftrag
legt der Treuhandanstalt eine besondere Verantwortung auf. Dieser
besonderen Verantwortung muB die Treuhandanstalt in der Regel in
der Weise gerecht werden, dafl sie auf allen Ebenen fir eine griéie
migliche Transparenz aller mit der jeweiligen Entscheidung ver-
folgten Ziele einschlieflich deren Kosten Sorge trigt.

Bei der Entscheidung zwischen den in Betracht kommenden Handlung:s
alternativen ist zu berlicksichtigen, daf der desetzliche Auftrag
der Treuhandanstalt im Regelfall durch rasche Privatisierung am
besten verwirklicht wird und dieser daher in der Regel der Vorzu
geblhrt. Der in der Préambel.des Treuhandgesetzes verankerte
Beschleunigungsgrundsatz bei der Privatisierung kann es daher
unter Bevilicksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Belange
gegebenenfalls auch rechtfertigen, Unternehmensverkiufe zu
akzeptieren, die fUr die Treuhandanstalt zu einem schlechteren
finanziellen Ergebnis flhren als die Eigensanierung, die Liqui-
dation oder die Gesamtvollstreckung.

Die Berucksichtigung gesamtwirtschaiftlicher Auswirkungen unter
Einsatz finanzieller Mittel der Treuhandanstalt sectzt veraus, da




[image: image3.png]die zielerreichung in angemessener Weise abgesichert wird. In
welcher Weise dies zu erfolgen hat, kann nur nach Lage des
jeweiligen Einzelfalls unter Berlicksichtigung aller Umst#nde
entschieden werden. In der Regel empfiehlt sich eine vertragliche
Absicherung etwa durch PSnalen, Mehrerlsklauseln, Rlcktritts-
rechte, sonstige finanzielle Nachteile des Erwerbers bei Nicht-
einhaltung der Verpflichtungen oder die Verhinderung des Zugriffs
auf den (hdheren) Substanzwert des {lbertragenen Vermdgenswertes.

Wenn die Zielerreichung in dieser Weise angemessen abgesichert ist
und die im Einzelfall maBgeblichen gesamtwirtschaftlichen Auswir-
kungen ausreichend dokumentiert sind, dUrften sich keine Anhalts-
punkte fUr einen Ermessensfehlgebrauch oder eine Uberschreitung
des Ermessensspielraumes ergeben. Da der Treuhandanstalt ein
Ermessensspielraum durch den Gesetzgeber eingerdumt worden ist,
wird sich bei Privatisierungen der Verdacht der Untreue im Regel-
fall kaum begriinden lassen, insbesondere wenn im Rahmen einer
ordnungsgemifien Ausschreibung der Bestbieter den 2Zuschlag erhdlt.

Sofern dennoch in Einzelfillen Zweifel bleiben sollten, steht
ihnen das Bundesministerium der Finanzen gern beratend zur
verfiigung.

Mit freundlichen Gri{i3en

I ﬁwﬂ

Dr. Theo Waige
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